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Verzeichnis der Abkürzungen  
 
Abs. Absatz 
ANBest-G Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an 

Gemeinden 
BbgBAG Brandenburgisches Bürokratieabbaugesetz 
BbgBO Brandenburgische Bauordnung 
BbgGDG Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz 
BbgSchulG Brandenburgisches Schulgesetz 
BbgStEG Brandenburgisches Standarderprobungsgesetz 
EE Elbe-Elster 
EU Europäische Union 
EW Einwohner 
FH Fachhochschule 
GeBOSt Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr 
GV Gemeindeverbände 
GVBl Gesetz- und Verordnungsblatt  
HVL Havelland 
JArbSchG Jugendarbeitsschutzgesetz 
k. A. keine Angabe 
LASV Landesamt für Soziales und Versorgung 
LDS Landkreis Dahme-Spreewald 
LHO Landeshaushaltsordnung 
LISUM Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg 
LK Landkreis 
MASF/MASGF Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie, vormals MASGF Mi-

nisterium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 
MBJS Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
MdF Ministerium der Finanzen 
MI Ministerium des Innern 
MIL/MIR Ministerium für Infrastruktur- und Landwirtschaft, vormals Ministerium für 

Infrastruktur und Raumordnung  
MLUV/MUNR Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz, 

vormals MUNR Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung 
MOL Landkreis Märkisch-Oderland 
o. g. oben genannt 
ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr 
OPR Ostprignitz-Ruppin 
PM Potsdam-Mittelmark 
PR Prignitz 
SPN Spree-Neiße 
Stv Straßenverkehr 
StVO Straßenverkehrsordnung 
StVRZV Straßenverkehrsrechtszuständigkeitsverordnung 
Tab. Tabelle 
TF Teltow-Fläming 
TH Technische Hochschule 
UK örtliche Unfallkommission 
UM Uckermark 
vgl. vergleiche 
VK Versuchskommune 
VO Verordnung 
VV Verwaltungsvorschrift 
VVG Verwaltungsvorschriften für Zuwendungen an Gemeinden 



Evaluation Erprobungen nach BbgStEG ï Abschlussbericht                   TH Wildau, März 2011 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 4 

1 Evaluationsauftrag  

 

In allen Bundesländern gibt es vielfältige Bestrebungen, das Verwaltungshandeln effizienter 

und übersichtlicher zu gestalten, um den erhöhten Erwartungen von Bürgern und Unterneh-

men, gerecht zu werden und den veränderten demografischen Rahmenbedingungen Rech-

nung zu tragen. Auch die Brandenburgische Landesregierung, insbesondere ihre Leitstelle 

für Bürokratieabbau, hat ein Bündel von Maßnahmen initiiert, um Gesetze zu vereinfachen, 

Verfahren zu beschleunigen und den Service in der Verwaltung zu erhöhen. Bereits vor fünf 

Jahren trat das Erste Brandenburgische Bürokratieabbaugesetz (1. BbgBAG vom 28. Juni 

2006) in Kraft. Es enthält neben zahlreichen einzelnen Erleichterungen auch eine Standard-

öffnungsklausel, die es Kreisen und Kommunen ermöglicht, auf Antrag für einen begrenzten 

Zeitraum von landesrechtlichen Vorgaben abzuweichen und alternative Lösungen zu erpro-

ben. Kann der Erfolg der Erprobungen in den Versuchskommunen nachgewiesen werden, ist 

deren landesweite Umsetzung vorgesehen. 

 

Ende Dezember 2010 hat die Landesregierung den Landtag über den Stand der Erprobun-

gen unterrichtet.1 

 

Im März dieses Jahres stimmte die Landesregierung einem Gesetzentwurf zu, der die Ver-

längerung des Brandenburgischen Standarderprobungsgesetzes um weitere fünf Jahre vor-

sieht.2 

 

Die Technische Hochschule Wildau3 [FH] erhielt im Mai 2008 den Auftrag, das Erfolgscon-

trolling für ausgewählte Versuche im Rahmen des Standarderprobungsgesetzes bis Ende 

März 2011 durch eine wissenschaftliche Begleitung zu unterstützen mit dem Ziel einer fun-

dierten Analyse und Bewertung der einzelnen Versuche sowie des Brandenburgischen 

Standarderprobungsgesetzes (BbgStEG) insgesamt. Zu klären war im Rahmen der wissen-

schaftlichen Begleitung, ob die Versuche die Ziele des Standarderprobungsgesetzes erfüllen 

und ob eine landesweite Umsetzung durch Rechtsänderungen zu empfehlen ist. 

 

In Abstimmung mit dem Auftraggeber wurden 10 Versuchsgegenstände aus 7 Rechtsberei-

chen zur Evaluation ausgewählt, die von 28 Kommunen erprobt wurden (vgl. Tab. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 http://www.parldok.brandenburg.de/parladoku/w5/drs/ab_2600/2605.pdf 
2 http://www.parldok.brandenburg.de/parladoku/w5/drs/ab_2900/2904.pdf 
3 zum damaligen Zeitpunkt noch Technische Fachhochschule Wildau 

http://www.parldok.brandenburg.de/parladoku/w5/drs/ab_2600/2605.pdf
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Rechtsbereich / Versuchsgegenstand Anzahl wiss. begleiteter Versuche 

Gesundheitsdienstgesetz  

Durchführung kinderärztlicher Reihenuntersuchungen 1 

Durchführung Erstuntersuchung 1 

Schulgesetz  

Schulträger als stimmberechtigtes Mitglied der Schulkonferenz 4 

Entscheidung Schulträger über vereinfachten Schulwechsel 6 

Landeshaushaltsordnung  

Vereinfachung des Nachweisverfahrens im Zuwendungsrecht 1 

Straßenverkehrsrechtszuständigkeitsverordnung  

Übertragung von Zuständigkeiten nach Straßenverkehrsrecht 11 

Bauordnung  

Verzicht auf Mindesthöhe für Aufenthaltsräume 1 

Verzicht auf Mindestabstände der Wertstoff- und Abfallbehälter 

 

1 

Naturschutzgesetz  

Befreiung von Genehmigungspflicht für Landschaftsrahmenpläne  1 

Wassergesetz  

Befreiung von Genehmigungspflicht für Abwasseranlagen 1 

Summe 28 

Tabelle 1: Versuchsverteilung auf Versuchsgegenstände 

Im Versuchsverlauf entfiel für zwei Versuchsgegenstände die Möglichkeit zu evaluieren. Dies 

betrifft den Versuch ĂBefreiung von der Genehmigungspflicht f¿r Landschaftsrahmenplªneñ 

des Landkreises MOL und den Versuch ĂBefreiung von der Genehmigungspflicht f¿r Abwas-

seranlagenñ der Stadt Potsdam. Der Landkreis MOL hatte bis Februar 2011 von der ihm er-

teilten Genehmigung noch keinen Gebrauch gemacht. Der Versuchsstatus der Erprobung 

der Stadt Potsdam blieb bis zum Datum des vorliegenden Abschlussberichts der Evaluation 

unklar.4 

 

Die letztendlich evaluierten 8 Erprobungen beinhalteten 26 Versuche, die von 20 Versuchskom-

munen durchgeführt wurden, darunter 3 Landkreise, 14 Gemeinden und 3 Ämter. Eine Übersicht 

vermittelt Tabelle 2. 

  

                                                 
4 Unabhängig davon hat die Landesregierung zwischenzeitlich dem Landtag eine Novelle eines Wassergesetzes zugeleitet, 
durch die die Genehmigungspflicht für Abwasseranlagen durch eine Anzeige ersetzt werden soll. 
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 Gesundheits-

dienstgesetz 
Schulgesetz LHO Stv-rechtszust.-

VO 
Bauordnung 

Versuchs- 
Kommune 
 

Reihen- 
unters. 

Erst- 
unters. 

Schul- 
konfe-
renz 

Schul- 
wechsel 

Verwend. 
nachw. 

Zust.über- 
tragung 
StVO 

Aufenth. 
räume 

Abfall- 
behälter 

Landkreis HVL x x       

Stadt Zossen   x x  x   

Stadt Falkensee    x     

Amt Wustermark    x     

Gem. Dallgow-Döberitz    x     

Stadt Prenzlau   x x  x   

Amt Ziesar   x      

Gem. Letschin   x      

Gem. Schönwalde-Glien    x     

Landkeis SPN     x    

Stadt Werder      x   

Amt Schlieben      x   

Stadt Teltow      x   

Stadt Bad Liebenwerda      x   

Gem. Kleinmachnow      x   

Stadt Guben      x   

Hansestadt Kyritz      x   

Stadt Wittenberge      x   

Stadt Luckau      x   

Landkreis MOL       x x 

Tabelle 2: Versuchskommunen und ihre Erprobungen 

Einen Überblick über die Laufzeiten der evaluierten Versuche vermittelt Tabelle 3.  
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Tabelle 3: Laufzeiten evaluierter Versuche
5
 

  

                                                 
5 Die ursprüngliche Genehmigung für die Hansestadt Kyritz bis 31.08.2009 wurde verlängert. 

2006

01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 05 08

Reihenuntersuchungen LK HVL

Erstuntersuchung LK HVL

Schulkonferenz Zossen

Schulkonferenz Prenzlau

Schulkonferenz Ziesar

Schulkonferenz Letschin

Schulwechsel Dallgow-Döberitz 

Schulwechsel Prenzlau

Schulwechsel Schönwalde-Glien

Schulwechsel Falkensee

Schulwechsel Wustermark

Schulwechsel Zossen

Zuwendungsrecht LK SPN

StVO Zossen

StVO Werder

StVO Schlieben

StVO Teltow

StVO Prenzlau

StVO Kleinmachnow

StVO Bad Liebenwerda

StVO Wittenberge

StVO Luckau

StVO Kyritz

StVO Guben

Aufenthaltsräume LK MOL

Abfallbehälter LK MOL

Antragsgegenstand

20112007 2008 2009 2010
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Die räumliche Verteilung der evaluierten Versuchskommunen veranschaulicht die Abbildung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung: Räumliche Verteilung der Versuchskommunen  




















